Die klassischen Auslegungsmethoden

Die klassischen Auslegungsmethoden sind

(1) Auslegung nach dem Wortlaut / grammatische Auslegung

(2) systematische Auslegung

(3) historische Auslegung

(4) teleologische Auslegung (Sinn und Zweck)

I. grammatische Auslegung

Zunächst ist bei der Ermittlung des Norminhalts der Wortlaut der Norm zu berücksichtigen. 

Die grammatische Auslegung geht von der Ausdrucksweise des Gesetzgebers aus und sucht den Inhalt einer Norm aus ihrem Wortlaut und Wortsinn zu erkennen. Hilfreich sind hier Legaldefinitionen wie z.B. in § 194 I BGB (Anspruch). Wichtig ist hier der gewöhnliche Sprachgebrauch und allgemeine Wortsinn.

Richtet sich eine Norm an bestimmte Berufsgruppen wie Ärzte, Handwerker etc., so ist der Wortlaut so auszulegen, wie er technisch zu verstehen ist.

Beispiel 1: Wenn § 224 I Nr. 2 StGB von „gefährlichen Werkzeug“ spricht, dann ist schon aufgrund des Sprachgebrauchs ein körperfremder Gegenstand gefordert, und nicht etwa die Faust des Boxers.

Beispiel 2: Nach § 833 S. 1 BGB existiert eine Haftungserleichterung für die Halter von Haustieren. Das Reichsgericht hat die Frage, ob Bienen dazu gehören, verneint, weil nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch nur solche Tiere Haustiere sind, die „der Beaufsichtigung und dem beherrschenden Einfluss des Halters unterstehen“.

II. systematische Auslegung

Bei der systematischen Auslegung findet der Kontext der auszulegenden Norm Berücksichtigung. Die Norm wird im Hinblick auf ihren Standort im Gesetz und ihren Zusammenhang mit anderen gesetzlichen Vorschriften und rechtlichen Prinzipien ausgelegt.

Beispiel 1: Der Wortlaut des § 476 BGB enthält keinen einschränkenden Wortlaut in der Hinsicht, dass die Norm nur auf Verbrauchsgüterkäufe Anwendung finden soll. Da sie aber im Untertitel „Verbrauchsgüterkauf“ steht, ist zur Anwendung ein Verbrauchsgüterkauf im Sinne von § 474 BGB erforderlich. Ansonsten stünde die Norm bei den allgemeinen Regeln des Kaufrechts.

Beispiel 2: § 326 I BGB spricht mit keiner Silbe von einem „gegenseitigen Vertrag“ als Voraussetzung. Dennoch ist dies völlig unproblematisch Tatbestandsvoraussetzung, schließlich steht die Norm in „Titel 2 - Gegenseitiger Vertrag (§§ 320 – 327)“.

III. historische Auslegung

Bei der historischen Auslegung ist der – im Gesetz zumindest ansatzweise niedergeschriebene – Wille des Gesetzgebers zu berücksichtigen. Da man die Gesetzgebungsmaterialien in der Klausur nicht zur Verfügung hat, ist diese Auslegungsmethode in der Klausur zu vernachlässigen.

IV. teleologische Auslegung

Schließlich ist nach Sinn und Zweck einer Norm bzw. einer Tatbestandsvoraussetzung zu fragen. Wird eine Norm entgegen ihrem Wortlaut aufgrund von Sinn und Zweck eingeschränkt, spricht man von teleologischer Reduktion.

Beispiel: § 306 I StGB spricht von „land-, ernährungs- oder forstwirtschaftliche Anlagen oder Erzeugnissen“ als Gegenstand der Brandstiftung. Darunter würde jedoch auch eine Scheibe Toastbrot fallen. Dies kann jedoch nicht Sinn und Zweck der Norm sein, die erkennbar auf den Schutz von Gütern höheren Wertes ausgelegt ist. Von daher ist diese Tatbestandsvoraussetzung auf Anlagen und Erzeugnisse höheren Wertes zu beschränken.

Oftmals ist der Sinn und Zweck eines Gesetzes sogar im Gesetzestext niedergelegt, ansonsten muss er selbständig ermittelt werden.
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